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Fristbindung

Zur juridischen Ordnung der Zeit

Fristen bestimmen unser Leben. Sie regeln die Dauer un
serer Anstellung, die Dringlichkeit unserer Aufgaben, die 
Möglichkeit, Orte zu bereisen und zu bewohnen. Sie 
schaffen Scheidewege für unsere Lebensentscheidungen; 
eindrückliches Beispiel ist die befristete Straflosigkeit des 
Schwangerschaftsabbruchs. 

Trotz ihrer kaum zu überschätzenden Bedeutung als 
zentrales Institut juridischer Praxis müssen Fristen – im 
Gegensatz zur Thematik „Recht und Zeit“1 – aber als rela-
tiv unerforscht gelten. „Es gibt wohl nur wenige Rechts
institute, bei denen die praktische Relevanz in einem sol-
chen Missverhältnis zur Intensität der wissenschaftlichen 
Bearbeitung steht“, notiert Andreas Piekenbrock am An-
fang seiner grundlegenden Studie zu Rechtsänderungen 
durch Zeitablauf.2 Die Diagnose gilt weiterhin. Trotz der 
Ubiquität der Frist sind monographische Bearbeitungen 
ebenso rar wie Sammelbände, die sich des Themas aus 
verschiedenen Perspektiven annehmen. Dieses Buch soll in 
diese Lücke stoßen – und als „Fristenbuch“ verschiedenen 
(rechts- wie nachbar-)wissenschaftlichen Fristenfragen 

1  Umfassend bearbeitet etwa bei Winkler, Zeit und Recht, 1995; 
siehe auch Klein, Staat und Zeit, 2006; und jüngst Bertram, Zeit als 
Ressource im Recht, 2024.

2  Piekenbrock, Befristung, Verjährung, Verschweigung und Ver-
wirkung, 2006, vii.



2 Fristbindung

nachspüren.3 Es führt dabei zu den Grundlagen der Ver-
fassung, in die Maschinenräume des Rechts, aber auch auf 
Opernbühnen. Dabei zeigt sich, dass es die Macht der Frist 
zu verstehen gilt, um ihr nicht zu erliegen.

Bestimmte Motive und Aspekte werden im Fristenkon-
text immer wieder zitiert, aufgegriffen, umformuliert, 
weiterentwickelt. Es geht ein ums andere Mal um die poli-
tische Bedeutung von Fristen (I.), die herrschende Kultur 
der Frist (II.), den rechtlichen Einsatz von Fristen (III.), 
ihre technische Verarbeitung (IV.) und ihre Wirkungen auf 
rechtliches Entscheiden (V.). Kurzum: Es gibt viele Grün-
de, der Frist ein Buch (VI.) zu widmen.

I. Fristenpolitik

Fristen sind politisch.4 Herrschaft ist in der Demokratie 
selbst fristgebunden; demokratische Herrschaft ist Herr-
schaft auf Zeit. Der Bundestag wird auf vier Jahre gewählt 
(Art.  39 GG), der Bundespräsident auf fünf (Art.  54 Abs.  2 
GG), die Richterinnen und Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts  – obwohl die dritte Gewalt eigentlich der 
Zeitbindung enthoben ist – auf zwölf (Art.  93 Abs.  3 GG). 
Die Befristung dient in allen Gewalten als legitimations-
stiftendes Moment: Nach Ablauf der Frist hat die Minder-
heit erneut die Chance, zur Mehrheit zu werden.

Aber auch während der Herrschaftszeit einer Mehrheit 
verpflichtet die Verfassung den Staat um der Freiheit wil-
len auf die schonende Ausübung seiner Macht: Schwer

3  Für einen Überblick über die einzelnen Kapitel siehe unten, VI.
4  Vgl. die Kapitel „Herrschaftszeiten“, „Freiheitszeiten“ und „Kri-

senzeiten“.
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wiegende Freiheitsbeschränkungen sind zu befristen. Das 
gilt für Ausgangssperren wie für Gefängnisstrafen.

Während der COVID-19-Pandemie galten Einschrän-
kungen der Religions- und Versammlungsfreiheit nur be-
fristet. Das Versprechen der Corona-Verordnungen war, 
dass die Freiheiten zukünftig wieder in ihrer ganzen Fülle 
zu genießen seien. Noch engmaschigere Befristungen sah 
der Verordnungsgeber für Ausgangsbeschränkungen vor: 
Diese galten nur während einer bestimmten, tageszeitge-
bundenen Frist. Das Bundesverfassungsgericht hielt dazu 
fest: Erst die Befristung enthebt den Eingriff dem Verdikt 
der Unzumutbarkeit.5 Der Verordnungsgeber hoffte der-
weil auf eine zukünftige – vorzugsweise während der Frist 
eintretende – Verbesserung der Wissenslage, die präzisere 
Eingriffe überhaupt erst ermöglichen sollte. Folge war eine 
schier unendliche Verordnungsverlängerungskette, die ein 
Licht auch auf das Verhältnis von Prognose und Zeit wirft.6 
An die Stelle eschatologischer Erwartung tritt die „prog-
nostisch eingefangen[e]“ Zeit.7

Doch die Befristung von Herrschaft – sei es durch die 
Zeitbindung der Legislaturperiode, sei es durch die Befris-
tung von Gesetzen – hat auch ihre intertemporalen Schat-

5  BVerfGE 159, 255 (Rn.  199, 233, 249 f.; vor allem Rn.  297, 302) 
[2021].

6  Die Prognose, so Koselleck, ist „in die politische Situation“ ein-
gebunden; „so sehr eingebunden, daß eine Prognose stellen bereits 
die Situation verändern heißt. Die Prognose ist ein gewußtes Mo-
ment politischer Aktion. Sie ist auf Ereignisse bezogen, deren Neuig-
keit sie entbindet. Daher wird die Zeit immer wieder auf unvorher-
sehbar vorhersehbare Weise aus der Prognose entlassen. Die Progno-
se produziert die Zeit, aus der heraus und in die hinein sie sich 
entwirft“ (Koselleck, Vergangene Zukunft, 1989, 29).

7  Koselleck, Vergangene Zukunft, 1989, 30.
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tenseiten: Legislaturperioden schaffen Zeithorizonte, die 
die Verfolgung langfristiger Interessen nicht befördern. 
Die rechtliche Intelligibilität von Zukunft ist damit kon
stitutionell begrenzt. Verfassungsgerichte sollen abhelfen, 
sich schützend vor die intertemporale Freiheit stellen.

Die Zumutungen des – wie wir seit dem Klimabeschluss 
des Bundesverfassungsgerichts wissen: verfassungsrecht-
lich gebotenen – Ziels der Klimaneutralität will der Ge-
setzgeber schmackhaft machen, indem er Zwischenziele 
zeitlich definiert, also (fristgebundene) Minderungspfade 
vorgibt. Einschränkungen werden dergestalt zeitlich por-
tioniert, unser CO2-Restbudget auf bestimmte Zeiträume 
verteilt. Just die fristenmäßige Verteilung über die Zeit  
soll dabei ausweislich der verfassungsrechtlichen Über
formung durch das Bundesverfassungsgericht Verhältnis
mäßigkeit gewährleisten: Sie gilt der „Sicherung grund-
rechtsgeschützter Freiheit über die Zeit“ wie der „ver
hältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die 
Generationen“.8 Zeit soll damit nicht nur begrenzen und – 
mit Fristablauf – Freiheit wiederherstellen, sondern auch 
gleiche Freiheit auf alle Zeit gewährleisten; und dies den 
geologischen Veränderungen unserer Lebensgrundlage in 
der Zeit zum Trotz. Karlsruhe schließt dergestalt die Zeit 
als „,offene Flanke‘ der Gleichheit“ über die Freiheit.9

8  BVerfGE 157, 30 (Ls.  4, 131) [2021].
9  Vgl. Dürig, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz, Bd.  1, 13. EL, 

1969, Art.  3 Abs.  1 Rn.  194.
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II. Fristkultur

Fristen werden kultiviert.10 Die Rechtspraxis hat aufwen-
dige Kulturtechniken entwickelt, um Fristen materiell zu 
verarbeiten. Außenseitern mögen sie kurios erscheinen. 
Die archaische Figur der Wachtmeisterin, die den Postein-
gangsstapel mit dem tagesaktuellen Stempel versieht, mag 
hierfür Patin stehen. Der Wandel zum Digitalen fordert 
diese Kulturtechniken – holpernd – heraus. Der timestamp 
kann mit der Wachtmeisterin (noch?) nicht mithalten. Das 
Juridische bleibt in weiten Teilen material: „Der Richter 
hegt das Ding“.11 Und die juridische Alltagskultur erweist 
sich als zäh.

Die dramatischen Künste haben die Macht der Frist 
schon lange verstanden. Heißt es, „die Frist ist um“, sind 
wir ganz Ohr. Denn Richard Wagners „Fliegendem Hol-
länder“ ist nun die Zeit an Land vergönnt, innerhalb derer 
er der Zeit entrücken muss, andernfalls er wieder befristet 
verbannt werde: Allein die ewige Treue einer Frau kann 
ihn vor der begrenzten Zeit bewahren. Auch wenn es im 
menschlichen Alltag weniger dramatisch zugeht, knüpft 
die Dramaturgie hier an menschliche Grunderfahrungen 
an. Den Druck der Frist haben die allermeisten schon ge-
spürt.

Der Bedeutung der Frist in juridischer Alltags- und 
musikalischer Hochkultur lässt sich auf unterschiedliche 
Arten nachgehen. Die Erfassung von Fristen lässt sich als 
Kulturtechnik verstehen. Dann bietet sich eine medien-
wissenschaftliche Analyse an. Mit ein wenig Distanz er-

10  Vgl. die Kapitel „Fristendramen“, „Fristendruck“ und „Frist
erfassung“.

11  Vismann, Medien der Rechtsprechung, 2011, 19.
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scheinen die Maschinenräume der Justiz dabei in neuem 
Licht. Für die Analyse von Fristen in der Oper drängt sich 
hingegen ein anderes Instrumentarium auf. Hier lässt sich 
an die in jüngerer Zeit aufblühende law and literature-Per-
spektive anschließen – allerdings mit erforderlichen Modi-
fikationen. Für eine differenzierte Diskussion der Wir-
kung von Fristen beziehungsweise Zeitdruck lässt sich an 
psychologische Forschung anknüpfen.

III. Fristenrecht

Rechtliches Handeln ist fast immer zeit-, d. h. fristgebun-
den.12 Ansprüche verjähren, Ehen gelten (nach Ablauf 
einer gesetzlich bestimmten Zeit) als gescheitert, Rechte 
werden verwirkt, Willenserklärungen können  – binnen 
einer Frist  – angefochten oder widerrufen, Verträge ge-
kündigt werden. Strafanträge müssen fristgebunden ge-
stellt, Anklagen ebenso fristgebunden erhoben und Haft-
gründe binnen einer Frist geprüft werden. Rechtsmittel 
sind in aller Regel befristet. Selbst Gesetze können befris-
tet werden, die Rechtslage kann sich also – ohne weiteres 
Zutun des Gesetzgebers – allein durch Zeitablauf verän-
dern.13

12  Vgl. mit grundrechtlichem Fokus „Freiheitszeiten“ und aus 
rechtspraktischer Perspektive „Fristerfassung“ und „Fristendruck“.

13  Dies ist freilich ein eher atypischer Fall. Normalerweise be
anspruchen Gesetze für sich eine „zeitlich[e] Ausdehnung“ (Kuch, 
RW 11 [2020], 116 [119]): „Eine in der Vergangenheit autorisierte 
Norm affirmiert einen zukünftig möglichen Zustand. Die Norm 
verweist damit in die Zukunft und in die Vergangenheit.“ (Möllers, 
Die Möglichkeit der Normen, 2015, 305).



7III. Fristenrecht

Das Recht bestimmt dabei seine eigene Zeit: Das Grund-
gesetz weist dem Bund die ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz über die Zeitbestimmung zu (Art.  73 Abs.  1 
Nr.  4 GG), das Zeitgesetz von 1978 bestimmt die Mittel
europäische Zeit als „gesetzliche Zeit“. Das Bürgerliche 
Gesetzbuch regelt, was – juridisch – ein Tag, eine Woche, 
ein Monat sei (§  188 BGB). Juridische Zeit entzieht sich da-
mit ebenso der Ontologisierung wie alle anderen Zeiten: 
Sie ist in erster Linie Kulturtechnik.14

Das Gesetz setzt die Frist. „Die Anfechtungsklage muss 
innerhalb eines Monats ab Zustellung des Widerspruchs-
bescheids erhoben werden“ (§  74 Abs.  1 VwGO). Die Zu-
stellung des Widerspruchsbescheids richtet sich nach dem 
Verwaltungszustellungsgesetz des Bundes. Hiernach gilt 
ein Dokument „am vierten Tag nach der Aufgabe zur Post 
als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt zugegangen ist“ (§  4 Abs.  2 Satz  2 VwZG). 
Eine Frist, die nach Monaten bestimmt ist, endigt „mit 
dem Ablauf desjenigen Tages des letzten Monats, welcher 
durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage ent-
spricht, in den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt“ (§  188 
Abs.  2 BGB). Möchte man sich also gegen die Verweige-
rung der begehrten Baugenehmigung zur Wehr setzen, so 
sind gleich zwei Fristen zu beachten, wobei die eine Frist – 
mittelbar – über die zweite bestimmt: Zunächst läuft die 
Widerspruchs-, sodann die Anfechtungsfrist.

Auch Behörden, Gerichte und Parteien setzen Fristen: 
Behörden und Gerichte bestimmen die Fristen, um die für 
die Erteilung einer Genehmigung oder die Stattgabe einer 
Klage erforderlichen Unterlagen beizubringen. Der Gläu-
biger einer mangelhaften Kaufsache setzt eine angemesse-

14  Siegert, Kulturtechniken, 2023, 22.
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ne Frist zur Nacherfüllung, damit er – im Falle der Nicht-
leistung – Sekundärrechte etwa auf Schadensersatz geltend 
machen kann.

Die Herrschaft des Rechts über die Zeit ist dabei – sei-
nem Anspruch nach – absolut; das Recht hat seine eigene 
Zukunft, ebenso wie seine eigene (Erinnerung an die) Ver-
gangenheit:

Dass die Zeugen Jehovas an das unmittelbar bevorste-
hende Weltenende glauben, beeinträchtigt nicht die Ge-
währ für die Dauerhaftigkeit, die sie bieten müssen, um  
sich als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu qualifi
zieren. Denn es ist dem Staat seiner religiös-weltanschau
lichen Neutralität wegen verwehrt, „die Beschwerdeführe-
rin [d. h. die Zeugen Jehovas] gleichsam beim Wort zu neh-
men“,15 sich also ihrer Zeitwahrnehmung anzuschließen.

Das Recht will Erinnerungen bewahren und Geschichte 
schützen. Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer bestimmte unter der Herr-
schaft des Nationalsozialismus begangene Handlungen 
billigt, leugnet oder verharmlost (§  130 Abs.  3 StGB). Das 
ist kein deutscher Sonderweg. Auch in anderen Rechtsord-
nungen haben solche memory laws Hochkonjunktur.16

IV. Fristverarbeitung

Mit Fristen muss umgegangen werden.17 Ist die Frist 
einmal gesetzt, so wird sie – meist – bekanntgegeben. Die 
Rechtsbehelfsbelehrung mag über den Fristlauf Auskunft 

15  BVerfGE 102, 370 (386) [2000].
16  Siehe hierzu Barkan/Lang (Hrsg.), Memory Laws and Histori-

cal Justice, 2022.
17  Siehe mit Blick auf den materiellen Umgang das Kapitel „Frist
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geben, ebenso die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und die Widerrufsbelehrung oder schlicht das Gesetz.

Einmal bekannt, kann die Anwältin sich die Frist zur 
Mahnung gereichen lassen und sie gewissenhaft einhalten, 
sie kann sie – und wird dies zumeist – ausreizen und sie 
bisweilen verfluchen. Führt sie zwischenzeitlich Verhand-
lungen über den geltend gemachten Anspruch, so kann sie 
sich (je nach Perspektive) über eine Hemmung der Verjäh-
rungsfrist freuen. Erkrankt sie, kann sie die Verlängerung 
der (behördlich oder gerichtlich gesetzten) Frist begehren. 
Versäumt sie sie, verbleibt ihr nur der Antrag auf Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand, der freilich nur dann Er-
folg verspricht, wenn sie die Fristversäumnis nicht ver-
schuldet hat.

Artefakte säumen den Weg der Fristbindung: Einmal 
mitgeteilt oder in Gang gesetzt, wird die Frist notiert. Die 
Anwältin verfügt zu diesem Zweck gar über ein ausladen-
des Fristenbuch, das sie gewissenhaft zu pflegen und täg-
lich zu prüfen hat, andernfalls haftet sie im Falle von Frist-
versäumnis. Fristgebundene Schriftsätze werden in den 
Fristenbriefkasten eingeworfen, dessen Klappe guilloti-
nenhaft um Mitternacht hinunterschnellt und die frist
gemäß eingegangenen Postsendungen von den verfristeten 
scheidet. Die schon erwähnte Wachtmeisterin, die die 
Postsendungen des Morgens dem Briefkasten entnimmt, 
richtet sich zwei Stapel auf ihrem Tisch (den nach Mitter-
nacht eingegangenen Stapel kennzeichnet zuverlässig die 
Zeitung des aktuellen Tages) und versieht die eingegangene 
Post mit dem Posteingangsstempel. Sie prägt ihnen den 
Zeitpunkt ihres Eingangs auf.

erfassung“, mit Blick auf den emotionalen „Fristendramen“, mit 
Blick auf den kognitiven „Fristendruck“.
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V. Fristwirkungen

So vielfältig die verschiedenen Arten von Fristen, so viel-
fältig sind ihre Wirkungen.18 Zunächst und insoweit offen-
sichtlich strukturiert die Frist Zeit linear. Fristen beginnen 
und enden.

Fristen werden gesetzt, um Zeiträume zu definieren, 
Druck zu erzeugen oder den zeitlichen Rahmen für Hand-
lungsmöglichkeiten zu eröffnen. Fristen erzeugen Span-
nung, sie motivieren und können – gezielt eingesetzt – ge-
nutzt werden, um Autorität zu markieren und Herr-
schaftsräume abzustecken. Sie wecken Erwartungen auf 
der einen und nerven auf der anderen Seite. Fristen durch-
brechen Narrativität: Sie be- und entschleunigen Hand-
lungsabläufe. Sie führen Entscheidungen herbei und ge-
stalten die rechtliche Wirklichkeit, weil sie eine Rechtslage 
konsolidieren oder modifizieren. Mit dem Verstreichen 
der Widerspruchsfrist erwächst der Verwaltungsakt in Be-
standskraft. Mit Verstreichen der behördlichen Bearbei-
tungsfrist gilt eine beantragte Tätigkeit als genehmigt, eine 
Fiktion ersetzt die menschliche Entscheidung. Insoweit 
generieren Fristen Sicherheit des juristischen Besitzstan-
des.

Doch nicht alle Fristen sind ihrem Adressaten auch 
genau bekannt: Verwaltungsrechtliche Widerrufs- und 
Rücknahmefristen beginnen mit der Kenntniserlangung 
der Behörde, d. h. mit einem innerbehördlichen Vorgang, 
der nicht notwendig auch nach außen dringt. Derjenige, 
dessen Rechtsposition durch ein ungenutztes Verstrei-

18  Vgl. zur strukturierenden Wirkung das Kapitel „Fristendramen“, 
zu Steuerungswirkungen „Fristendruck“ und „Krisenzeiten“, zur 
Verschränkung von Strukturierung und Steuerung „Herrschafts
zeiten“.
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